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Lehren aus dem Fall Fläsch
Neue Kulturen des Lernens und Leben

Das Urteil des Verwaltungsgerichts betreffend die Kündigungen in Fläsch ist nun rechtskräftig: Die Kündigungen waren miss-

bräuchiich. Die Geschäftsleitung LEGR ist mit dem Gerichtsurteil zufrieden und dankt seinem Anwalt Mario Thöny für seinen

Einsatz. Gerne versuchen wir ein lehrreiches Fazit daraus zu ziehen.

VON SANDRA LOCHER BENGUEREL, PRÄSIDENTIN LEGR UND JÖRI SCHWÄRZEL, LEITER DER GESCHÄFTSSTELLE LEGR

Zum Glück ist es in Graubünden unüblich,

dass das Gericht über Kündigungen

entscheiden muss. Mit gegenseitigem

Respekt, Fairness und guter Kommunikation

lassen sich Konflikte lösen.

Laien und Fachleute

Überall, wo gearbeitet wird, können

Konflikte entstehen. In der Schule, wo in der

Regel Laien für die Anstellung von

professionellen Mitarbeiter/-innen zuständig

sind, ist das Konfliktpotenzial fast schon

vorprogrammiert. Denn es fehlt dabei oft

die fachliche Einsicht seitens des Schulrats

in die Berufswelt der Pädagogik, was

eigentlich auch nicht notwendig ist. Dafür

ist die Schulleitung zuständig.

Erfahrungen der Schulratsmitglieder aus

der eigenen Schulzeit oder einseitige

Informationen seitens der Erziehungsberechtigten,

die ihre Kinder anders als die

Lehrperson einschätzen, können den Blick

subjektiv prägen. Der Schulrat kann nicht

immer alle Massnahmen der Lehrpersonen

nachvollziehen, so in Fläsch den Antrag der

Lehrerinnen, Kinder durch den

Schulpsychologischen Dienst abklären zu lassen.

Die Eltern haben das Recht, solche

Abklärungen zu verweigern. Die Lehrpersonen

benötigen dann dringend die Unterstützung

durch die Schulleitung, um das Einvernehmen

mit den Eltern zu finden. Es macht

jedoch keinen Sinn, wenn sich der Schulrat

hier operativ in pädagogische Fachfragen

einmischt und die Verweigerung der Eltern

unterstützt.

Reden und Zuhören

Es kann natürlich auch anderweitige

Konflikte geben. Auch dann muss die

Kommunikation gut funktionieren. Dies betrifft

alle Beteiligten. Im Wissen, dass auch eine

missbräuchliche Kündigung meistens nicht

rückgängig gemacht werden kann, liegt es

an den Lehrpersonen den Mitgliedern des

Schulrats die pädagogische Sicht zu erklären,

allfälliges Fehlverhalten einzugestehen

und gemeinsame Lösungen zu finden. Der

Schulrat und die Schulleitung - wie letztere

auch immer den Konflikt sieht - sollen

ebenso aktiv auf die Lehrperson zugehen.

Faires gegenseitiges Zuhören ist wohl der

Schlüssel zur Lösung.

Mediation

Kann im gemeinsamen Gespräch der Konflikt

nicht beigelegt werden, so empfiehlt

sich dringend eine professionelle Mediation

durch Dritte. Im Fall Fläsch hat der LEGR

eine unabhängige Mediation dem Schulrat

vermittelt. Leider ist dieser nicht auf das

Angebot eingetreten. Statt eines Mediators

hat Fläsch einen Juristen beigezogen, der

leider eine eskalierende Wirkung erzielte.

Juristische Unterstützung

Juristische Unterstützung ist nicht

grundsätzlich falsch. Auch die Lehrerinnen

haben sich für juristische Unterstützung

an den LEGR gewandt. Das war richtig,

denn so wussten die Mitglieder jederzeit

Bescheid über ihre Rechten und Pflichten.

Der LEGR und sein Jurist bleiben vorerst im

Hintergrund und gehen sehr behutsam vor.

Denn das oberste Ziel ist, deeskalierend zu

wirken. Wir animieren die Lehrpersonen,

aktiv und transparent zu kommunizieren

und dabei den Dienstweg einzuhalten. Wir

geben Ihnen aber auch Infos darüber, was

ihre Rechte sind - wie zum Beispiel den
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Beizug einer Vertrauensperson bei Gesprächen.

Den Gang vor Gericht vermeiden

Normalerweise kann ein Konflikt mittels

guten Gesprächen oder einer Mediation

gelöst werden. Ist dies nicht möglich, dann

löst der LEGR die Rechtschutzversicherung

aus. Unser Anwalt sucht dann vielleicht

auch noch eine Einigung oder wenigsten

einen ausgerichtlichen Vergleich. In Fläsch

waren keine juristisch relevanten Fehler

seitens der Lehrpersonen ersichtlich,

weshalb eine aussergerichtliche Einigung

für die Lehrerinnen nicht in Frage kam.

Unterdessen sind bald zwei Jahre vergangen.

Die Lehrerinnen haben eine andere Stelle

gesucht und gefunden. Die Gemeinde muss

finanziell entschädigen.

Vorteil für Mitglieder

Der LEGR unterstützt nur Lehrpersonen,

die Mitglied im Verband sind. Dies betrifft

sowohl die Rechtsberatung wie auch den

Rechtschutz. Diese Dienstleitungen werden

mit dem Mitgliederbeitrag finanziert. Wer

nicht Mitglied ist, erhält keine Unterstützung.

Und wichtig: Es ist zu spät, erst dann

beitreten zu wollen, wenn eine

Rechtsberatung oder anwaltliche Unterstützung

ansteht. Fast 90% der Lehrpersonen der

Bündner Volksschule sind Mitglied im LEGR

- nicht nur, aber auch aus diesem Grund,

setzen wird.

Präsidium LEGR
Unsere Präsidentin Sandra Locher Benguerel ist im Herbst in den Nationalrat

gewählt worden. Nun hat sie in der Folge per Oktober 2020 Ihren Rücktritt

eingereicht. Der LEGR sucht deshalb eine Nachfolge für das Präsidium LEGR.

Die Geschäftsleitung LEGR wird den Delegierten aus ihren eigenen Reihen eine

mögliche Nachfolgelösung unterbreiten. Eine Kandidatur für das Präsidium

steht jedoch allen Mitgliedern offen, weshalb hier diese Ausschreibung folgt.

VON JÖRI SCHWÄRZEL, IM AUFTRAG DER GESCHÄFSTELEITUNG LEGR

Wir haben uns sehr über die Wahl von

Sandra ins nationale Parlament gefreut.

Gleichzeitig befürchteten wir, dass damit

auch das Ende ihrer Präsidentschaft im

LEGR einhergehen könnte. Nun ist es

soweit. An der Delegiertenversammlung LEGR

vom 3. Oktober 2020 soll ihre Nachfolge

bestimmt werden. Sandras Verdienste

werden wir zu einem späteren Zeitpunkt

würdigen. Noch ist sie Präsidentin und hat

acht intensive präsidiale Monate vor sich,

welche sie weiterhin mit Freude und Elan

führen wird.

Jetzt ist die Zeit, geeignete Personen

fürs Präsidium zu finden. Der Aufwand

für das Ehrenamt umfasst rund 20

Stellenprozent. Es ist kaum möglich, das Amt

neben einer Vollzeitstelle als Lehrperson

zu führen. Sandra Locher Benguerel

steht für Auskünfte bereit:

locher.benguerel@bluewin.ch.

Die Geschäftsleitung LEGR hat in ihren

eigenen Reihen eine Nachfolgelösung

gefunden. Die GL möchte jedoch bewusst

die Wahl demokratisch für alle Mitglieder

öffnen. Bewerbungen sind nach Möglichkeit

schriftlich bis spätestens zum

LEGR
legr.ch

LEHRPERSONEN GRAUBÜNDEN
INSEGNANTI GRIGIONI

MAGISTRAGLIA GRISCHUN

31. Mai 2020 an locher.benguerel@

bluewin.ch einzureichen. Bei frühzeitigen

Eingaben kann die Geschäftsleitung

LEGR Vorschläge für die kommende

Delegiertenversammlung diskutieren und

beschliessen. Selbstverständlich sind die

demokratischen Rechte gemäss Statuten

gewährt. Eine Kandidatur muss nicht über

die Geschäftsleitung laufen und kann noch

direkt an der Delegiertenversammlung

LEGR selbst eingebracht werden.
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